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Geb.-Nrn. 0030/0040 GOZ 
 
 
Der zahnärztliche Heil- und Kostenplan 
 
Die Erstellung eines Heil- und Kostenplanes zählt zur Heilbehandlung. 
 
OLG Karlsruhe vom 07.05.2013 Az.: 12 U 153/12 
2 O 106/12 LG Mosbach 
 
Die Gebührenordnung für Zahnärzte (GOZ) enthält zwei Gebührennummern, unter denen zahnärztliche 
Heil- und Kostenpläne beschrieben sind. 
 
Das Verlangen des Zahlungspflichtigen ist nicht Berechnungsvoraussetzung, der Heil- und Kostenplan ist 
schriftlich niederzulegen, dem Zahlungspflichtigen sollte eine Ausfertigung ausgehändigt werden. 
Die Geb.-Nr. 0040 GOZ ist dann berechnungsfähig, wenn Bestandteil der Behandlungsplanung 
funktionsanalytische-/therapeutische Leistungen (FAL/FTL) oder kieferorthopädische 
Behandlungsmaßnahmen sind. Die Geb.-Nr. 0040 GOZ ist auch dann anzusetzen, wenn analog gemäß § 6 
Abs. 1 GOZ/§ 6 Abs. 2 GOÄ bewertete Leistungen, die fachlich den vorstehend bezeichneten 
Leistungsbereichen zuzuordnen sind, anderen als den Abschnitten G. Kieferorthopädische Leistungen oder 
J. Funktionsanalytische und funktionstherapeutische Leistungen der GOZ oder den gemäß § 6 Abs. 2 GOZ 
dem zahnärztlichen Zugriff eröffneten Abschnitten der GOÄ entstammen. Entscheidend ist die fachliche 
Zuordnung, nicht die Zugehörigkeit zu einem bestimmten Abschnitt der GOZ oder GOÄ.  
 
Heil- und Kostenpläne, die neben FAL/FTL oder kieferorthopädischen Behandlungsmaßnahmen auch 
andere zahnärztliche Leistungen beinhalten, sind ebenfalls mit der Geb.-Nr. 0040 GOZ zu berechnen. 
 
Werden zeitgleich über FAL/FTL und über kieferorthopädische Behandlungsmaßnahmen Heil- und 
Kostenpläne erstellt, ist die Geb.-Nr. 0040 GOZ zweimal ansatzfähig. 
 
Die Geb.-Nr. 0030 GOZ findet dann Anwendung, wenn der Heil- und Kostenplan ausschließlich Leistungen 
enthält, die nicht einer funktionsanalytischen/funktionstherapeutischen und/oder kieferorthopädischen 
Behandlung zuzuordnen sind. 
 
Die Geb.-Nr. 0030 GOZ ist auch dann zu berechnen, wenn zur analogen Bewertung Leistungen aus den 
Abschnitten G. und J. der GOZ herangezogen werden, die tatsächlichen Leistungen jedoch nicht einer 
funktionsanalytischen/-therapeutischen oder kieferorthopädischen Behandlung zuzuordnen sind.  
Die Geb.-Nrn. 0030 und 0040 GOZ sind gemäß nachgelagerter Abrechnungsbestimmung nicht 
nebeneinander berechnungsfähig.  
 
Der Amtlichen Begründung zur Novellierung der GOZ ist zu entnehmen, dass hierdurch eine formularmäßige 
Aufteilung der Maßnahmen nach FAL/FTL oder kieferorthopädischen Behandlungsmaßnahmen einerseits 
und anderen Behandlungsmaßnahmen der GOZ und/oder GOÄ andererseits nicht zur Berechnung der 
Geb.-Nr. 0030 GOZ neben der Geb.-Nr. 0040 GOZ führt. Ein derartiger Sachverhalt ist vielmehr gemäß § 5 
Abs. 2 GOZ bei der Bemessung des Steigerungssatzes berücksichtigungsfähig.  
 
Werden jedoch zeitgleich z.B. zwei unterschiedliche prothetische Versorgungen für dieselbe 
Versorgungssituation geplant, wobei bei einer Versorgungsform zusätzlich kieferorthopädische 
Behandlungsmaßnahmen beabsichtigt sind, liegt eine Nebeneinanderberechnung im Sinne der 
nachgelagerten Abrechnungsbestimmung nicht vor. 
 
Sinngemäß gilt dies auch bei der zeitgleich möglichen Mehrfachberechnung der Geb.-Nr. 0030 GOZ oder 
der Geb.-Nr. 0040 GOZ bei sich unterscheidenden Planungsinhalten für dieselbe Versorgungssituation. 
 
Im Lauf einer Behandlung ist auch die erneute Berechnung der Geb.-Nr. 0030 GOZ oder der Geb.- Nr. 0040 
GOZ oder eine Nacheinanderberechnung der Geb.-Nrn. 0030 GOZ und 0040 GOZ möglich, wenn eine 
Änderung der ursprünglichen Planung aufgrund neuer Erkenntnisse notwendig wird oder ein weiterer 
Behandlungsabschnitt der Planung und Kostenschätzung bedarf.  
 
Die beiden Gebührennummern dienen der Vergütung der gedanklichen Leistung des Zahnarztes bei der 
Planung einer Behandlung/eines Behandlungsabschnittes unter Einbeziehung der damit fu ̈r den 
Zahlungspflichtigen entstehenden Kosten einschließlich schriftlicher Niederlegung. Die einer solchen 
Planung zugrundeliegenden Untersuchungen und Befunderhebungen sind nicht Leistungsbestandteil. 
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